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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele und welche Grundschulen entlang der Rheinschiene in den vergan-
genen fünf Schuljahren bilingual deutsch-französisch unterrichten (bitte auf-
geschlüsselt nach Schulamtsbezirken und Schuljahr);

2.  wie viele Schülerinnen und Schüler entlang der Rheinschiene in den vergan-
genen fünf Schuljahren bilingual deutsch-französisch unterrichtet wurden bzw. 
werden (bitte aufgeschlüsselt nach Schulamtsbezirken und Schuljahr);

3.  wie viele Grundschulen entlang der Rheinschiene sich dazu entschieden haben, 
die zusätzlichen Förderstunden für Sprachunterricht Französisch ab Klasse eins 
einzusetzen (bitte aufgeschlüsselt nach Schulamtsbezirken und nach Anzahl 
der Beantragungen und Genehmigungen);

4.  wie sich das Antrags- und Genehmigungsverfahren gestaltet für die Einrich-
tung eines bilingualen deutsch-französischen Zuges und für die Umwandlung 
von Förderstunden für den Sprachunterricht Französisch ab Klassenstufe eins 
und zwei;

5.  wie lange eine ausgestellte Genehmigung zur Nutzung zusätzlicher Förderstun-
den für das Angebot des Sprachunterrichts ab Klassenstufe eins gilt;

6.  wie sich die Beratung für das Genehmigungsverfahren und die Genehmigung 
durch die zuständigen Schulräte gestalten;

Antrag
der Abg. Katrin Steinhülb-Joos u. a. SPD

und
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 7.  wie viele Schülerinnen und Schüler sich in den vergangenen fünf Jahren an 
Schulen entlang der Rheinschiene nach dem Wechsel in die Sekundarstufe 
eins für Französisch als erste Fremdsprache entschieden haben (bitte aufge-
schlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

 8.  wie viele Schülerinnen und Schüler sich in den vergangenen fünf Jahren an 
Schulen entlang der Rheinschiene nach dem Wechsel in die Sekundar stufe 
eins für Englisch als erste Fremdsprache entschieden haben (bitte aufge-
schlüsselt nach Schuljahr und Schulart); 

 9. welche Sprachenfolge an den Sekundarschulen in Folge dann möglich ist;

10.  wie viele Privatschulen in den vergangenen zehn Jahren in den Schulamts-
bezirken entlang der Rheinschiene gegründet wurden und ihren Betrieb auf-
genommen haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

11.  wie viele dieser Privatschulen bilingual deutsch-französisch unterrichten (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schulart);

12.  wie sich die Entwicklung der Schülerzahlen an den Privatschulen, insbeson-
dere an den bilingual unterrichtenden, in den vergangenen zehn Schuljahren 
gestaltet hat (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

13.  ob sie in Erwägung zieht, in den Klassenstufen eins und zwei generell wieder 
das Fach Englisch einzuführen;

14.  ob sie in Erwägung zieht, für den Sprachunterricht an den Grundschulen Lehr-
kräfte mit im Ausland erworbener Lehramtsqualifikation, die nur ein Fach 
studiert haben (Englisch oder Französisch), einzusetzen.

4.8.2023

Steinhülb-Joos, Dr. Fulst-Blei, Born, Cuny, Dr. Kliche-Behnke SPD

B e g r ü n d u n g

Die Kontingentstundentafel für die Grundschule sieht für die Klassen eins bis vier 
insgesamt vier Wochenstunden in einer Fremdsprache vor, wobei der Fremdspra-
chenunterricht in der Regel in Klassenstufe drei beginnt.

Die genehmigten bilingualen Standorte können den Unterricht in der Fremd sprache 
im Rahmen der hierfür zur Verfügung gestellten Ressourcen jedoch bereits ab Klas-
senstufe eins anbieten. Grundsätzlich ist die erste Fremdsprache Englisch, in Grenz-
nähe zu Frankreich jedoch oftmals Französisch. So besteht für Schülerinnen und 
Schüler entlang der Rheinschiene die Möglichkeit, als erste Fremdsprache Franzö-
sisch zu wählen. Gerade für die so wichtigen deutsch-französischen Beziehungen 
sind Kenntnisse der Sprache des direkten Nachbarlands unverzichtbar.

Nach Rückmeldung verschiedener Akteure nehmen allerdings immer weniger 
Schulen von der Möglichkeit bilingualer Züge Gebrauch. Dies liegt offenbar daran, 
dass die Genehmigungsverfahren aufwendig und zeitlich lediglich auf ein Jahr 
begrenzt sind. So verschiebt sich das Angebot bilingual geführter Schulen auf den 
Bereich der Privatschulen.

Dieser Antrag möchte daher erfragen, wie sich die derzeitige Situation bilingual 
geführter Schulen darstellt und welche Unterstützungsmöglichkeiten es braucht, 
um das – insbesondere in Grenznähe so wichtige – Angebot weiter vorzuhalten.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 24. August 2023 Nr. KMZ-0141.5-1/104/3 nimmt das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele und welche Grundschulen entlang der Rheinschiene in den vergan-
genen fünf Schuljahren bilingual deutsch-französisch unterrichten (bitte auf-
geschlüsselt nach Schulamtsbezirken und Schuljahr);

Die Anzahl der Grundschulen, die in den vergangenen fünf Schuljahren entlang 
der Rheinschiene bilingual deutsch-französisch unterrichten, ist nachstehend nach 
Schulamtsbezirken und Schulnamen dargestellt. Auf eine Übersicht nach Schul-
jahren wurde verzichtet, da sich in diesem Bereich in den letzten Jahren keine 
Veränderungen ergeben haben. 

Staatliches Schulamt Karlsruhe
• Werner-von Siemens-Grundschule, Karlsruhe

Staatliches Schulamt Rastatt
• Grundschule Oos, Baden-Baden
• Grundschule Iffezheim
• Grundschule Ottersdorf, Rastatt

Staatliches Schulamt Freiburg
• Michael-Friedrich-Wild-Grundschule Müllheim
• Deutsch-Französische Schule Freiburg

Staatliches Schulamt Offenburg
• Falkenhausenschule Kehl
• Grundschule Kehl-Sundheim

2.  wie viele Schülerinnen und Schüler entlang der Rheinschiene in den vergan-
genen fünf Schuljahren bilingual deutsch-französisch unterrichtet wurden bzw. 
werden (bitte aufgeschlüsselt nach Schulamtsbezirken und Schuljahr);

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die entlang der Rheinschiene in den ver-
gangenen fünf Schuljahren bilingual deutsch-französisch unterrichtet wurden, ist 
der Anlage 1 zu entnehmen. 

3.  wie viele Grundschulen entlang der Rheinschiene sich dazu entschieden haben, 
die zusätzlichen Förderstunden für Sprachunterricht Französisch ab Klasse 
eins einzusetzen (bitte aufgeschlüsselt nach Schulamtsbezirken und nach An-
zahl der Beantragungen und Genehmigungen);

Entlang der Rheinschiene haben sich 19 Grundschulen entschieden, weiterhin ab 
Klasse 1 Französisch zu unterrichten und die Förderstunden nicht für Deutsch und 
Mathematik zu verwenden. Alle eingehenden Anträge wurden bewilligt. 
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Die Grundschulen verteilen sich wie folgt:
Staatliches Schulamt Offenburg: 11 Grundschulen,
Staatliches Schulamt Freiburg:  8 Grundschulen. 

 4.  wie sich das Antrags- und Genehmigungsverfahren gestaltet für die Einrich-
tung eines bilingualen deutsch-französischen Zuges und für die Umwandlung 
von Förderstunden für den Sprachunterricht Französisch ab Klassenstufe eins 
und zwei;

 5.  wie lange eine ausgestellte Genehmigung zur Nutzung zusätzlicher Förder-
stunden für das Angebot des Sprachunterrichts ab Klassenstufe eins gilt;

 6.  wie sich die Beratung für das Genehmigungsverfahren und die Genehmigung 
durch die zuständigen Schulräte gestalten; 

13.  ob sie in Erwägung zieht, in den Klassenstufen eins und zwei generell wieder 
das Fach Englisch einzuführen;

Die Fragen 4 bis 6, sowie die Frage 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet: 

Dem Kultusministerium liegen seit der Überführung der Schulversuche der bilin-
gualen Grundschulen in den Regelbetrieb im Schuljahr 2018/2019 keine Anträge 
auf Einrichtung neuer bilingualer Züge vor. 

Grundschulen, die auf die Förderstunden verzichten und stattdessen Fremdsprach-
unterricht ab der ersten Klasse durchführen wollen, müssen ein Förderkonzept er-
arbeiten, das eine zielgerichtete Förderung auch ohne diese Stunden gewährleistet. 
Die schulischen Gremien werden über die beabsichtigte Maßnahme informiert. Im 
Anschluss geht die Schulleitung mit ihrem jeweils zuständigen Schulrat in ein Be-
ratungsgespräch. Dabei werden das erarbeitete Förderkonzept besprochen, die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik 
beleuchtet sowie die Motivation der Schule und die Konzeption des Französisch-
Unterrichts erörtert. Nach dem Beratungsgespräch führt die Schule die benötig-
ten Gremienbeschlüsse herbei. Die jeweiligen Unterlagen gehen anschließend auf 
dem Dienstweg an das zuständige Regierungspräsidium, das wiederum das Kul-
tusministerium informiert. Das Genehmigungsverfahren muss zu jedem 1. Schul-
jahr durchgeführt werden. 

Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends zeigen für Baden-Württemberg, dass eine 
große Zahl von Schülerinnen und Schülern die Mindeststandards in Deutsch und 
Mathematik nicht erreicht. Daher hat die Stärkung der Basiskompetenzen in den 
Fächern Deutsch und Mathematik oberste Priorität. Aus diesem Grund wird die 
Landesregierung weiterhin die Förderstunden in Klasse 1 und 2 für diese beiden 
Fächer zur Verfügung stellen und nicht zum Fremdsprachenunterricht ab Klasse 1 
zurückkehren. 

7.  wie viele Schülerinnen und Schüler sich in den vergangenen fünf Jahren an 
Schulen entlang der Rheinschiene nach dem Wechsel in die Sekundarstufe eins 
für Französisch als erste Fremdsprache entschieden haben (bitte aufgeschlüs-
selt nach Schuljahr und Schulart);

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich in den vergangenen fünf Jahren 
an Schulen entlang der Rheinschiene nach dem Wechsel in die Sekundarstufe 1 
für Französisch als erste Fremdsprache entschieden haben, ist der Anlage 2 zu 
entnehmen. 
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8.  wie viele Schülerinnen und Schüler sich in den vergangenen fünf Jahren an 
Schulen entlang der Rheinschiene nach dem Wechsel in die Sekundarstufe eins 
für Englisch als erste Fremdsprache entschieden haben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schuljahr und Schulart); 

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler entlang der Rheinschiene, die sich in 
den vergangenen fünf Jahren nach dem Wechsel in die Sekundarstufe 1 für Eng-
lisch als erste Fremdsprache entschieden haben ist der Anlage 3 zu entnehmen. 

9. welche Sprachenfolge an den Sekundarschulen in Folge dann möglich ist;

Der Unterricht in der Pflichtfremdsprache Englisch beginnt an Haupt- und Werk-
realschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in der Klassenstufe 5. An 
den Realschulen und Gemeinschaftsschulen besteht die Möglichkeit, Französisch 
ab Klasse 6 als zweite Fremdsprache zu wählen.

An den Gymnasien kann mit Französisch, Englisch oder Latein als erste Fremd-
sprache in Klasse 5 begonnen werden. Ausnahmen sind die altsprachlichen Gym-
nasien und die Abibac-Schulen, die weiterhin parallel mit zwei Fremdsprachen 
in Klasse 5 beginnen können. Als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 sind Eng-
lisch, Französisch, Latein, Russisch und Chinesisch (im Schulversuch) möglich. 
Als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 können folgende Sprachen gewählt werden: 
Französisch, Latein, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch 
und Chinesisch. Ab Klasse 10 werden als spät beginnende Fremdsprachen folgende 
Sprachen angeboten: Chinesisch, Hebräisch, Französisch, Latein, Italienisch, Ja-
panisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Latein, Griechisch.

10.  wie viele Privatschulen in den vergangenen zehn Jahren in den Schulamts-
bezirken entlang der Rheinschiene gegründet wurden und ihren Betrieb auf-
genommen haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

Die Zahl der Privatschulen, die entlang der Rheinschiene in den vergangenen 
zehn Jahren gegründet wurden und ihren Betrieb aufgenommen haben, ist aus der 
Anlage 4 ersichtlich. 

11.  wie viele dieser Privatschulen bilingual deutsch-französisch unterrichten (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schulart);

Aus der amtlichen Schulstatistik lässt sich entnehmen, dass an diesen Schulen 
kein bilingual deutsch-französischer Unterricht stattfindet. 

12.  wie sich die Entwicklung der Schülerzahlen an den Privatschulen, insbeson-
dere an den bilingual unterrichtenden, in den vergangenen zehn Schuljahren 
gestaltet hat (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Privatschulen, insbesondere an bilin-
gual unterrichtenden, in den letzten zehn Schuljahren ist in Anlage 5 dargestellt. 

14.  ob sie in Erwägung zieht, für den Sprachunterricht an den Grundschulen 
Lehrkräfte mit im Ausland erworbener Lehramtsqualifikation, die nur ein 
Fach studiert haben (Englisch oder Französisch), einzusetzen.

Mit Blick auf den Umfang des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen ist 
es nicht angedacht, Lehrkräfte mit im Ausland absolvierter Lehramtsausbildung 
und nur einem Fach (in diesem Fall Englisch oder Französisch) dauerhaft in der 
Grundschule einzusetzen. Eine unbefristete Beschäftigung von Lehrkräften mit 
im Ausland absolvierter Ausbildung ist nur dann möglich, wenn die auflagenfreie 
Anerkennung ausgesprochen wurde.



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5240

Personen mit einer ausländischen Lehramtsbefähigung mit einem Fach, die von 
der Stelle für die Anerkennung von ausländischen Lehramtsprüfungen am Re-
gierungspräsidium Tübingen keine auflagenfreie Anerkennung ihrer Ausbildung 
erhalten haben, können allerdings in besonderen Bedarfsfällen, wenn keine Lauf-
bahnbewerberinnen und -bewerber vorhanden sind, bei vorliegender Eignung für 
den Sprachunterricht an Grundschulen eingesetzt werden. Interessierte Personen 
können sich auf dem zentralen Lehrereinstellungsportal des Kultusministeriums 
für Vertretungstätigkeiten registrieren lassen. 

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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